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§ 11 06. VergRSG 2006 Erlassung der
einstweiligen Verfugung

006. VergRSG 2006 - O6. Vergaberechtsschutzgesetz 2006

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2018

(1) Vor der Erlassung einer einstweiligen Verflgung sind die voraussehbaren Folgen der zu treffenden Malinahme fur
alle moglicherweise geschadigten Interessen des Antragstellers bzw. der Antragstellerin, der sonstigen Bewerber oder
Bieter bzw. Bewerberinnen oder Bieterinnen und des Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin sowie ein allfalliges
besonderes 6ffentliches Interesse an der Fortfihrung des Vergabeverfahrens gegeneinander abzuwagen. Ergibt diese
Abwégung ein Uberwiegen der nachteiligen Folgen einer einstweiligen Verfiigung, ist der Antrag auf ihre Erlassung
abzuweisen.

(2) Mit einer einstweiligen Verfligung konnen das gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entscheidungen des
Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin bis zur Entscheidung Uber eine allfallige Nichtigerklarung voribergehend
ausgesetzt oder sonstige geeignete MalRnahmen angeordnet werden. Dabei ist die jeweils gelindeste noch zum Ziel
fihrende vorlaufige Malinahme zu verfigen.

(3) In einer einstweiligen Verfugung ist die Zeit, fir welche diese Verfigung getroffen wird, zu bestimmen. Die
einstweilige Verfluigung tritt nach Ablauf der bestimmten Zeit, spatestens jedoch mit der Entscheidung Uber den Antrag
auf Nichtigerklarung, in dem die betreffende Rechtswidrigkeit geltend gemacht wird, auBer Kraft. Die einstweilige
Verflgung ist unverziglich auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die Voraussetzungen, die zu ihrer
Erlassung geflhrt haben, weggefallen sind. Die einstweilige Verfigung ist unverziglich auf Antrag oder von Amts
wegen zu erstrecken, wenn die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung gefihrt haben, nach Ablauf der bestimmten
Zeit fortbestehen.

(4) Einstweilige Verfligungen sind sofort vollstreckbar.

(5) Ein entgegen einer Anordnung in einer einstweiligen Verflgung erteilter Zuschlag, erfolgter Abschluss einer
Rahmenvereinbarung bzw. erklarter Widerruf des Vergabeverfahrens ist absolut nichtig bzw. unwirksam. (Anm:
LGBI.Nr. 68/2010)

In Kraft seit 22.10.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=68/2010&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 11 Oö. VergRSG 2006 Erlassung der einstweiligen Verfügung
	Oö. VergRSG 2006 - Oö. Vergaberechtsschutzgesetz 2006


